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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Markus Frohnmaier, Stefan Keuter, 
René Springer und der Fraktion der AfD
– Drucksache 20/13426 –

Projektförderungen des Auswärtigen Amts für die Organisation Zentrum Liberale 
Moderne

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Laut der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion 
der AfD auf Bundestagsdrucksache 20/9977 hat das Auswärtige Amt im Rah-
men der Demokratieförderung von 2019 bis Dezember 2024 drei Projekte in 
der Ukraine gefördert, um die „Kapazitäten und Kompetenzen der Parlamente 
nachhaltig zu stärken“. Der Zuwendungsempfänger aller drei Projekte ist die 
den Grünen nahestehende Lobbyorganisation Zentrum Liberale Moderne 
(LibMod), die von 2019 bis Ende 2024 insgesamt mehr als 1,6 Mio. Euro För-
dermittel vom Auswärtigen Amt erhalten hat. Geschäftsführer von LibMod ist 
Ralf Fücks, ehemaliger Vorstand (ca. 1997 bis 2017) der Heinrich-Böll-Stif-
tung, die die Bundesministerin des Auswärtigen Annalena Baerbock mit 
einem Stipendium von insgesamt über 40 000 Euro für den Zeitraum von 
2009 bis 2012 unterstützt hat (www.welt.de/politik/deutschland/article232348
675/Annalena-Baerbock-erhielt-1050-Euro-im-Monat-Stipendium-fuer-Promo
tionsversuch.html).

Nach Auffassung der Fragesteller hat LibMod seine Gemeinnützigkeit, Neu-
tralität und Unabhängigkeit als gemeinnützige GmbH (gGmbH) nicht be-
währt, indem es zahlreiche politisch motivierte Aufträge vom Auswärtigen 
Amt zur Erfüllung staatlicher Außenpolitikziele übernommen hat. Im Jahr 
2023 wurde LibMod vom Auswärtigen Amt gefördert, um den „deutsch-euro-
päisch-ukrainischen Dialog“ zu intensivieren, „das gegenseitige Verständnis“ 
zu fördern und die europäische Integration der Ukraine zu unterstützen. Allein 
durch dieses Projekt wurde LibMod mit über 860 000 Euro gefördert (Bundes-
tagsdrucksache 20/9977). Die Zweckbindung der Fördermittel des Auswärti-
gen Amts ist in den Augen der Fragesteller fragwürdig, weil LibMod politi-
sche Aufgaben übernimmt, die eher in den Zuständigkeitsbereich der Regie-
rung als in den gemeinnützigen Bereich fallen.

Im Sinne des § 52 der Abgabenordnung (AO) ist „die Einflussnahme auf die 
politische Willensbildung und die Gestaltung der öffentlichen Meinung kein 
eigenständiger gemeinnütziger Zweck“ (www.bundestag.de/resource/blob/843
224/3d4aa44531237fcbe9e0468548a7ddd3/WD-4-039-21-pdf-data.pdf). Im 
Januar 2024 organisierte LibMod eine Delegationsreise mit der Beteiligung 
von 16 Personen, Bundestagsabgeordneten und deren Mitarbeitern, und leitete 
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die hochrangigen Gespräche mit dem ukrainischen Verteidigungsministerium, 
dem Energieministerium und der Werchowna Rada der Ukraine (libmod.de/rei
sebericht-aus-der-ukraine-keine-energiesicherheit-ohne-militaerische-sicherh
eit/). Als gemeinnützige GmbH soll LibMod unabhängig und im Sinne des 
Gemeinwohls handeln, ohne vorrangig die Interessen einzelner Regierungen 
zu vertreten.

Angesichts der nach Auffassung der Fragesteller intransparenten Auswahl der 
Empfänger für die geförderten Projekte durch das Auswärtige Amt, der feh-
lenden Informationen über die Durchführung der geförderten Projekte sowie 
der unklaren Erfolgskontrolle der beschlossenen Projekte halten die Fragestel-
ler eine Aufklärung über die Aktivitäten bei der Verwendung der staatlichen 
Fördergelder für erforderlich.

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Die Stärkung demokratischer Institutionen in der Ukraine leistet einen Beitrag 
dazu, das Land auf seinem europäischen Weg zu unterstützen. Die Förderung 
des Austauschs zwischen Parlamenten stärkt darüber hinaus die Einbindung 
ukrainischer Parlamentarierinnen und Parlamentarier in europäische Netzwerke 
sowie das gegenseitige Verständnis. Die Bundesregierung setzt dabei auch auf 
Beiträge von Nicht-Regierungs-Organisationen, zu denen auch das Zentrum Li-
berale Moderne gehört. Die Unterstellung einer Einflussnahme auf die Willens-
bildung des ukrainischen Parlaments weist die Bundesregierung entschieden 
zurück.

 1. Aus welchen Gründen wurden das Projekt „Deutsch-ukrainischer parla-
mentarischer Dialog“ (Haushaltstitel 0501-68734-03016957), das Projekt 
„Ukraine in Europe“ und das Projekt „Parlamentsberatung für die Wer-
chowna Rada“ gefördert (vgl. Vorbemerkung der Fragesteller), und 
welche konkreten Ziele sind für diese Projekte vorgesehen?

Die genannten Projekte wurden im Rahmen der Parlamentsberatung gefördert, 
die ein Bestandteil der Demokratieförderung des Auswärtigen Amts (AA) ist. 
Für die konkreten Ziele der Projekte wird auf die Anlage 1 in der Antwort auf 
die Kleinen Anfrage der Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache 20/9977 
verwiesen.

 2. Wie unterscheiden sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zwecke 
der Projekte von den Tätigkeitsbereichen des Deutschen Bundestages 
und des Auswärtigen Amts, politische Dialoge zwischen Parlament und 
staatlichen Behörden zu fördern?

Die Projekte dienen der Stärkung des ukrainischen Parlaments und der Förde-
rung des deutsch-europäisch-ukrainischen Austauschs und sind komplementär 
zu anderweitigen Vorhaben und Kontakten der Verfassungsorgane.

 3. Mit welchen Finanzierungsarten (Fehlbedarfsfinanzierung, Anteilfinan-
zierung, Festbetragsfinanzierung oder Vollfinanzierung) wurden die drei 
Projekte gefördert, und nach welchen Kriterien wurden diese Finanzie-
rungsarten im Rahmen einer „wirtschaftlichen und sparsamen Haushalts-
führung“ genehmigt (vgl. Vorbemerkung der Fragesteller)?

Die drei Projekte wurden als Vollfinanzierung bewilligt. Die Kriterien zur Prü-
fung der Finanzierungsart ergeben sich aus der Bundeshaushaltsordnung und 
den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaushaltsordnung.
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 4. Welche konkreten politischen Gespräche, Veranstaltungen, Reisen und 
anderen Aktivitäten hat LibMod nach Kenntnis der Bundesregierung im 
Rahmen der drei Projekte organisiert (bitte einzelne Aktivitäten auflis-
ten)?

Die Projekte umfassten eine Vielzahl von Aktivitäten zur Stärkung des ukraini-
schen Parlaments und der Förderung des deutsch-europäisch-ukrainischen Aus-
tauschs. Ein Einblick in die Aktivitäten kann auf der öffentlich zugänglichen 
Website von LibMod gewonnen werden (https://libmod.de/).

 5. Hat das Auswärtige Amt Unterstützung (außer finanzielle) und politische 
Beratung, z. B. bei der Kontaktaufnahme mit ukrainischen Ministerien 
und der Werchowna Rada, LibMod im Rahmen der geförderten Projekte 
angeboten, und wenn ja, welche (bitte einzelne Unterstützungs- und Be-
ratungsleistungen auflisten)?

Zuwendungsempfänger sind im Rahmen von AA-Projektförderungen selbst 
verantwortlich für die Projektdurchführung und erhalten keine Unterstützungs- 
und Beratungsleistungen des Auswärtigen Amtes. Im Übrigen wird allen Zu-
wendungsempfängern empfohlen, sich kohärenzorientiert zu vernetzen; dazu 
können auch deutsche Auslandsvertretungen gehören.

 6. Gehört die von LibMod im Januar 2024 organisierte Reise der Bundes-
tagsabgeordneten und ihrer Mitarbeiter in die Ukraine nach Kenntnis der 
Bundesregierung zu den geförderten Projekten, und wenn ja,

a) worauf zielte die Reise,

b) welche Sachkosten, Betriebsausgaben und Reisekosten wurden aus 
dem Projektbudget gedeckt, und

c) wurde das Reiseprogramm mit dem Auswärtigen Amt aufgrund des 
Transparenzprinzips im Vorfeld abgesprochen, und wenn ja, inwie-
fern hat das Auswärtige Amt LibMod bei der Terminorganisation un-
terstützt?

 7. Wenn die Reise nicht zu den geförderten Projekten gehört, wurden für 
die Organisation der Reise nach Kenntnis der Bundesregierung zweckge-
bundene Mittel aufgewendet, wenn ja, inwiefern, ist dies mit den Förder-
grundsätzen vereinbar, und wurden für die Organisation der Reise ggf. 
Fördermittel zweckentfremdet?

Die Fragen 6 und 7 werden gemeinsam beantwortet.
Die in der Frage genannte Reise wurde nicht von der Bundesregierung geför-
dert, zu Details der Reise hat die Bundesregierung deshalb keine Kenntnisse.

 8. Wurde der Auswahlprozess für LibMod als Zuwendungsempfänger für 
die Parlamentsberatung dokumentiert, und gibt es Berichte oder Proto-
kolle, die die Entscheidungsfindung dokumentieren?

Die Auswahl von Förderprojekten wird in einem standardisierten Verfahren do-
kumentiert.
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 9. Hat LibMod an der Organisation der Ukraine Recovery Conference mit-
gewirkt, wenn ja, wurde LibMod hierfür aus dem Bundeshaushalt 2024 
gefördert, und wenn ja, welche Leistungen hat LibMod erbracht, und wie 
hoch war die Förderung?

Nein.

10. Wurden für die von LibMod organisierten Projekte Monitoring- oder 
Evaluierungsprozesse durchgeführt, wenn ja, durch wen, wann, zu wel-
chen Kosten und was waren die Ergebnisse, und wenn nein, warum 
nicht?

Auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 10 der Kleinen Anfrage der 
Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache 20/9977 wird verwiesen.
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